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Tarifvertrag zur Änderung     Gültig ab 01.10.2022
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Änderung des Firmen-Entgelttarifvertrages

Tarifvertrag zur Änderung

des Firmen-Entgelttarifvertrages für die Beschäftigten
der Service Stern Nord GmbH, einem Unternehmen 

des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein
vom 07.07.2021

Präambel
Die Tarifvertragsparteien haben unter dem Datum des 07.07.2021 den Firmen-Entgelt-
tarifvertrag für die Beschäftigten der Service Stern Nord GmbH, einem Unternehmen 
des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (im Folgenden: Firmen-Entgelttarifvertrag) 
geschlossen. Unter Berücksichtigung der mit Wirkung zum 01.10.2022 im Bereich der 
Gebäudereinigung erhöhten Mindestlöhne und zur Umsetzung des „3.-Corona-Ent-
lastungspaketes“ ändern die Tarifvertragsparteien den Firmen-Entgelttarifvertrag wie 
folgt.

§ 1 Änderung der Entgelttabellen
Mit Wirkung ab dem 01.10.2022 werden die bisher in der Anlage 2 zum Firmen-Ent-
gelttarifvertrag enthaltenen Entgelttabellen aufgehoben. An deren Stelle treten 
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023 die in der diesem Tarifvertrag 
als Anlage 1 beigefügten Entgelttabelle verzeichneten Entgelte, für die Zeit vom 
01.04.2023 bis zum 31.12.2023, die in der diesem Tarifvertrag als Anlage 2 beige-
fügten Tabelle enthaltenen Entgelte und für die Zeit ab dem 01.01.2024 die in der 
diesem Tarifvertrag als Anlage 3 beigefügten Tabelle verzeichneten Entgelte.

§ 2   Wegfall der Sonderzuwendung
Der Anspruch auf die Sonderzuwendung nach § 10 Firmen-Entgelttarifvertrag ent-
fällt für das Jahr 2022. 

§ 3   Corona-Bonus
Beschäftigte erhalten nach einer Betriebszugehörigkeit von sechs Monaten 
eine einmalige steuerfreie und nicht zusatzversorgungspflichtige Corona-Sonder-
zahlung nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 

(a) Bei der Corona-Sonderzahlung handelt es sich um eine Beihilfe bzw. Unterstüt-
zung des Arbeitgebers zur Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch
die Corona-Krise im Sinne des § 3 Nr. 11a EStG.
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(b) Anspruch auf die Corona-Sonderzahlung haben alle Beschäftigten, die am
Fälligkeitstag eine Betriebszugehörigkeit von sechs Monaten aufweisen und
am Fälligkeitstag in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen. Beschäf-
tigte, die wegen Eintritts in die gesetzliche Altersrente oder eine andere un-
befristete Rente nach dem SGB VI aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden, er-
halten abweichend von Satz 1 die Corona-Sonderzahlung auch dann, wenn
sie vor dem Fälligkeitstag im Jahr 2022 ausgeschieden sind. In diesem Fall re-
duziert sich die Sonderzahlung zeitanteilig.

(c) Die Corona-Sonderzahlung für vollzeitig Beschäftigte beträgt 800,00 Euro.
Teilzeitig Beschäftigte erhalten die Corona-Sonderzahlung zeitanteilig gekürzt.

(d) Die Corona-Sonderzahlung wird mit der November-Vergütung zur Auszah-
lung fällig.

§ 4    Schlussbestimmungen
(1) Dieser Änderungstarifvertrag tritt mit Wirkung ab dem 01.10.2022 in Kraft.

(2) Der Änderungstarifvertrag kann nur zusammen mit dem Firmen-Entgelttarifver-
trag für die Beschäftigten der Service Stern Nord GmbH, einem Unternehmen
des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, gekündigt werden. Es gilt insoweit
die Kündigungsregelung in § 16 des Firmen-Entgelttarifvertrages.

Kiel / Lübeck, den 06.10.2022

Service Stern Nord GmbH
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck

gez. Corinna Jendges gez. Peter Pansegrau
Geschäftsführung Geschäftsführung

Gewerkschaft der Servicekräfte (GDS)
Nibelungenstraße 6, 23562 Lübeck

gez. Steffen Beckmann gez. Lilia Hartfelder 
Vorstandsvorsitzender stellv. Vorstandsvorsitzende



Entgelttabelle für die Service Stern Nord GmbH; 
gültig ab 01.10.2022 bis 31.03.2023

Kiel / Lübeck, den 06.10.2022 

Service Stern Nord GmbH,                Gewerkschaft der Servicekräfte (GDS),
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck                Nibelungenstraße 6, 23562 Lübeck

gez. Corinna Jendges gez. Peter Pansegrau     gez. Steffen Beckmann        gez. Lilia Hartfelder
Geschäftsführung Geschäftsführung           Vorstandsvorsitzender           stellv. Vorstandsvorsitzende



Entgelttabelle für die Service Stern Nord GmbH; 
gültig ab 01.04.2023 bis 31.12.2023

Kiel / Lübeck, den 06.10.2022 

Service Stern Nord GmbH,                Gewerkschaft der Servicekräfte (GDS),
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck                Nibelungenstraße 6, 23562 Lübeck

gez. Corinna Jendges gez. Peter Pansegrau     gez. Steffen Beckmann        gez. Lilia Hartfelder
Geschäftsführung Geschäftsführung           Vorstandsvorsitzender           stellv. Vorstandsvorsitzende



Entgelttabelle für die Service Stern Nord GmbH; 
gültig ab 01.01.2024 bis 31.03.2024

Kiel / Lübeck, den 06.10.2022 

Service Stern Nord GmbH,                Gewerkschaft der Servicekräfte (GDS),
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck                Nibelungenstraße 6, 23562 Lübeck

gez. Corinna Jendges gez. Peter Pansegrau     gez. Steffen Beckmann        gez. Lilia Hartfelder
Geschäftsführung Geschäftsführung           Vorstandsvorsitzender           stellv. Vorstandsvorsitzende
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Zusammen
SIND WIR STARK

Aktuelle Informationen gibt es bei Facebook, Instagram und auf unserer Website.




